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FINANZEN,  VERSICHERUNGEN

Jahresrechnungen,  Inventare

Jahresrechnung  2025  Gemeinde  Weiningen,  Abnahme

umFassender  Revisionsbericht

Nach § 142  tf. Gemeindegeseez,  haben  die Gemeinden  ihren  Finanzhaushalt  einer  Prürstelle  zur

rinanzeechnischen  Prüfüng  vorzulegen.  Hierfür  wurde  die  Revipro  AG, Thalwil,  beauferagt,  welche

über  die  geboLene  Fachkunde  und Unabhängigkeit  verfügt.

Die Prüfung  derJahresrechnung  2025  erf'olgee  vom  18.  bis 27. März  2026.  Die  Schlussbesprechung

f'and  am 27. fVlärz 2026  im Beisein  der  Abteilungsleieerin  Finanzen  & Liegenschanen  undihrer  Stell-

vertreeerin  staet.

Nach Beureeilung  der  Prfü'seelle  enespricht  die Jahresrechnung  der  Gemeinde  Weiningen  für  das

am 31. Dezember  2025  abgeschlossene  Rechnungsjahr  den  für  diese  Organisaeion  geleenden  Vor-

schriFeen.  Die PrüFseelle  empFiehle,  die  vorliegende  Jahresrechnung  zu genehmigen.

Die Abtei(ung  Finanzen  & LiegenschaFeen  hat  den umfassenden  Revisionsbericht  und  die von  der

PrüFsJ:elle  dargelegeen  Hinweise  und  Empf'ehlungen  zur  Kennföis  genommen  und  soweie  erf'order-

lich die  in ihren  Kompeeenzen  liegenden  Korrekturen  vorgenommen  bzw.  in die  Wege  geleieet.

Der  mie dem  umrassenden  Revisionsberiche  abgegebene  Kurzberiche  über  die erfolgte  Prüfüng

bildet:  einen  integrierenden  Beseandteil  der  Jahresrechnung  2025.  Der  umFassende  Revisionsbe-

richt  wird  zusammen  mit  vorliegender  BeschlussFassung  sowie  der  Seellungnahme  der  Abteilung

Finanzen  & LiegenschaFten  zuhanden  der  AkeenauFlage  zur  Gemeindeversammlung  vom  25. Juni

2026  verabschiedet.  Es wird  zur Kennföis  genommen,  dass hinsichelich  der  Rechnungsführung

keine  Unzulänglichkeiten  festzustellen  und demnach  keine  Aufsichtsmassnahmen  erforderlich

sind.

Beschluss:

1. Vom  umFassenden  Revisionsberiche  über  die f'inanz(echnische  Prüfüng  der  Jahresrechnung

2025  der  Gemeinde  Weiningen  mitsame  der  zugehörigen  Seellungnahme  der  Abteilung  Fi-

nanzen  & Liegenschaften,  wird  Kennföis  genommen.  Diese  Uneerlagen  werden  zuhanden

der  AktenauFlage  zur  Gemeindeversammlung  vom  25. Juni  2026  verabschiedee.
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2. Aurgrund  des Resuleals  der  Finanztechnischen  Prüfüng  der  Jahresrechnung  2025  der  Ge-

meinde  Weiningen  kann  Feslgehaleen  werden,  dass sich hinsichelich  der  Buchhaleungsfüh-

rung  keine  Massnahmen  auFdrängen,  welche  zur  Beseieigung  von  Unzulänglichkeiten  erFor-

derlich  sind.

3. Miteeilung  an:

- Revipro AG; c/o verena.kamervaneoornburq@revipro.ch (uneer Beilage der Stellung-
nahme  der  Abeeilung  Finanzen  & LiegenschaFeen)

- Bezirksrae Dieeikon; c/o bezirksrat.dieeikon@ji.zh.ch (unter Beilage des Revisionsberichls
sowie  der  Seellungnahme  der  Abeeilung  Finanzen  & LiegenschaF(en)

- Rechnungsprüfüngskommission Weiningen; c/o marc.isenrinq@swiezerland.com (uneer
Beilage  des Revisionsberichts  sowie  der  Stellungnahme  der  Abteilung  Finanzen  & Liegen-

schaFLen)

-  Abtei(ung  Finanzen  & Liegenschar(:en

-  AkeenauFlage  Gemeindeversammlung  (uneer  Beilage  des Revisionsberiches  sowie  der

Slellungnahme  der  Abeeilung  Finanzen  & LiegenschaFten)
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